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2. Eingaben •• keine 

3. Einsprachen gegen nachträgliche Planänderungen • keine 

Genehmigung durch den Gemeinderat 16.10. 1969 

Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am 1 6« OKT. 1969 

Namens des Gemeinderates 
Dw Stadtpräsident: Der Stadtschreibart 

Stellvertreter: 

✓ 
Genehmigt durch die Einwohnergemeinde Bern am • 14. Dezember 1969 

mit -_10_63_2__ Ja Namens der Einwohnergemeinde Bern 

.3.264__ Nein Der Stadtschreiber 

Genehmigung dure ungsrat 
Vom Regierungsrate genehmigt 
unter Vorbehalt von Drittmannsrechten. 

BERN, den .1.7.*.feltf.. 19.7.0  y 

amen des Regierungsrate« « 
Idsnti D«r StMtMOfcrtliMr</ » (f< 

4 

Wirkungsbereich des 

Baulinienplan 

/. 

Oj: 

V J 

rmvrtl^thM'ß 



Gemeinde Bern Plan Nr. 1020/1 

Stadtbach-West 

Baulinienplan 

• 500 

mit Bauklassenänderung 
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und die Sonderbauvorschriften vom 20.5.1969 
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2. Eingaben •• keine 

3. Einsprachen gegen nachträgliche Planänderungen • keine 

Genehmïgung durch den Gemeinderat 

PV" r' > 
'/ î»\ 

1/7 

———      — ■j 
16.10.1969 

Genehmigt vom Gcmeinderat der Stadt Bern 

am 16. OKT. 1969 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident» Der Stadtschreibor: 

Stellvertreter: 

Genehmigt durch die Einwohnergemeinde Bern am • W. Dezember 1969 

mit - __L0_6_32__ Ja 

3. _264„ Nein 

Genehmigung dure\ 

Namens der Einwohnergemeinde Bern 

Der Stadtschreiber ■ 

t)U>UU*4S 

Vom Regierungsrate genehmigt, 
unter Vorbehalt von Drittmannsrechten. 

BERN, den \  

Irrvf^amen des Regierungsrates » 
Q«fJPr4sldants Oer StaaU«chr*lb** 

^ Jt. \ 

i.t 

N 

i 

Legende : 

Vom Reg.-Rat genehmigte Baulinien 

Vom Reg.-Rat genehmigte, heute aufzuhebende Baulinien 

Neue Baulinien 

Neue Baulinien für Parterrebauten 

Mm 
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Sondçrbau vo^açhritt^n 

Z'üli 

Pian Nr. 1020/i voju ?.0. Mai i:>bb 

ArLu.„Â..Wili:aagLâteeIcM 

a. Der Bauiinienplan und ö^■, Bauklassen^utei lang gelten für daa 

im Baalinienplan dar-eh eine paktierte lErsr.duag gck^xseierv- 

nete Geb3 3-c0 

b' Der Bebauungsplan und di* Sond erbau vor ac h r 31"t en Art. 1-8 

finden auf das im Baul.lni.=nplari ge;<trier,elt umrandete. Oebj et 

Anwendung • 

à£i^JL3%m.hê.^â^k§ÏMQK 

Unter ti-ii 'Vorbehalt der nachfolgenden Sonderbauvorscfcriff an 

Alto <'4-ri : gilt folgende 3aaklassen-Zutellüng3 

Das vom Bau'linienplan erfasste Gebiet, soweit es nicht 
bèrej ts d>v.r 3aaicla^se IV zugewiesen ist«, wird n*a ebenfalls 

der Bauiî.3 /v eteilt 

âtl iiluiSl-i <. iU 

D•-••(> Beba^ur;g.-.;piaD ist, für die Stellung der Faaten, ihi'<-: Gruppen- 

Midüüg, 0f5"hoss»&ftierj und die Gebauteabstände wagleifc&nd • Er 

(vient fernc-vp als Hicmlinie für die Anordnung der internen Er- 

s en li es sung s *x,r a s ;* en und Fu >i sgäng er v e rbind «n.? en s sowie der ober-, 

und unter:! ^.seiiev.; AutoabuteIiplät.tg..-.^nd drKi r-ci .M'?:?. ■ odj 
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Art. 4 Wohn- und Bürobguten 

4.1 Berechnung der Geschosses 

Das Kallargesehoss zählt mit, wann es im Mittel mehr als 

1,50 a dar lichten Höhe aus; dem gewachsenen Boden heraus- 

ragt. 

4.2 Berechnung der Bruttonutzflachen; 

I)le Ausnutzung der einzelnen Felder ist durch die nach¬ 

stehenden Ausmaß se der Bruttonutzf lachen begrenzt. Die 

anrechenbare Brut tog e scho s sfläch e ist nach den Bicht~ 

linien zur Orts-, Regional- und Landesplanung? "Die 

Ausntttzungsaifför und ihre Anwendung" des Institutes 

für Orts-, Regional-" und Landesplanung EÏI-L, Blatt 

514'420 aus dem Jahre 1965 au berechnen. 

4.3 Bs sind folgende Geschosszahlen und Bruttonutzflächen zu¬ 

lässig: 

- Feld A 6 Geschosse (inkl. Ladsngeschoss) 
ab Niveau der Bühlstrasse * 3000 

- Feld B 18 Geschosse (inkl.Sockelgeschoss) 70.00 

- Feld C 4 Geschosse 2100 wß 

•* Feld D 4-5 Geschosse 2300 

- Feld E 4 Geschosse 2100 

4 »4 Die Gebäudehöhen dürfen die im Baulinienplan angegebenen 

Höhenkot©q nicht überschreiten. Die Einhaltung dieser Hö~ 

henkoten ist ungeachtet der Baulinienabstände zulässig. 

Die Höhenkoten beziehen sich auf die Oberkante der Flach¬ 

dächer. 

4.5 Die Daehlösungen sind so zu 'treffen, dass klare Baukuben 

in Erscheinung treten, wobei auf Dachvorscheme zu ver¬ 

sieht en ist. 

4.6 Alle Gebäude sind mit Flachdächern zu versehen. 



4.7 Unter den folgenden Bedingungen ist im Feld B zusätzlich 

ein Attikagesehoss gestattet: 

- Im Attikagesehoss dürfen keine Räume sum dauernden Auf¬ 

enthalt von Mensehen eingebaut werden. Ihre lichte Höhe 

darf 2.20 m nicht überschreiten. 

- Das Attikagesehoss muss mindestens 1,50 m hinter der 

Fassadenflucht zurückbleiben und ist mit einer ein¬ 

heitlichen Dachplatte -abzudecken. 

4.8 Das oberste Geschoss (resp. Attikagesehoss beim Feld B) 

darf nur von Kaminen und Ventilationszügen, Aufbauten für 

Treppen, Liftraotoren, Expansionsgefässen, Abluftaggregaten 

sowie den Brüstungen überragt werden. Diese Aufbauten sind 

auf das technisch erforderliche Mindestmass zu beschränken 

und sind 1,50 m von der Fassadenflucht zurückzusetzen. 

4„9 Pro Gebäudegruppe ist nur eine Antenne (Gemeinschafts¬ 

antenne) zulässig und bewilligungspflichtig. 

Art. 5 Architektonische Gestaltung 

Im Hinblick auf die städtebauliche Bedeutung und die grossen Ab¬ 

messungen der Gebäudegruppen unterstehen diese in bezug auf ihre 

architektonische Gestaltung, das Material und die Farbgebung ei¬ 

ner besonders sorgfältigen aesthetischen Beurteilung. 

Art. 6 Au t o a b s t e 11 p 1 ä t r, e und Einstellhallen 

6.1 Für sämtliche Gebäude der Felder A-E sind unterirdische 

Einsteilplätze vorzusehen. 

6.2 Es sind folgende Autoabstellplätze vorzusehehn: 

- je 1 Parkplatz pro 100m2 Bruttonutzfläche 

- je 1 Parkplatz pro 60m2 Bruttobüroflache 

6.3 Maximal 20 % der benötigten Abstellplätze kann oberirdisch 

in der Nähe der Gebäude als Zubringer»Parkplätze angeord¬ 

net werden. 



Art. ? Grün™ imci Frsi:n.äe)isc 

7.1 Zu den Gebäuden der Felder A~E sind genügend Kinderspiel- 

/ c 2 Avi X G CÜ Gj? be ist ein genereller Grünflächengestai- 

tungsplan mit Standort und Artangabe der Eochbäuiae, sovia' 

der Disposition der Kinderspielplätze einzureichen* 

7.3 Die Ueberdeo&ungen dar Einstellhallen sind su 'begrünen 

und ait Eoehbäumea su bepflanzen. Die konstruktive Aus¬ 

gestaltung des Dachcs hat dieser Forderung Rechnung su 

tragen» 

A?.t._._ü. Schutzgebiet 

Das von den Sond erbauvorschriften erf as st© Gebiet ist mit Aus«» 

nähme der Felder 0 und P Schutzgebiet im Sinne von Art. 91 der 

Bauordnung. 

Art. 9 Stellung zur Bauordnung 

Sowait in den Sonderbauvorschriften nicht etwas anderes vorge¬ 

schrieben ist, finden die Bestimmungen der Bauordnung Anwendung. 

plätae einzurichten 

Der Tiefbaudiraktor der Sl'.adt Barn 

i.V. 

Bern, den 20. Mai 1969 Ye/ge 
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1 • Binge lang te Einsprachen ; . J..,. Erledigte Einsprachen? .. ?  

Aufrechterhaltene Einsprachen s ..    

 

 

   

2* Eingaben ; keine 

3. Einsprachen gegen nachträgliche Planäisderungen? keine 

Genehmigt durch den Gemeinclerat ; 16. 10. 1969 

Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am 16. OKT. 1969 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident: Der Stadtschreibar: 

Stellvertreter: 

Genehmigt durch die Ei,n.wohnerrer&eiade Bern ara? . •Ae.z.efItàe.r. J9Ç9. 
10 632 
   lamsns der Einwohnergemeinde Bern 

mit: Hein^C3_^ \ Dar Staütschreiber 

ljUccc 

Genehmigung dm* gsrat; 
~Vom Regierungsrate genehmigt 

aliter Vorbehalt de/Jej^usses No. ..7.7.65  

BERN, den 17 1970 

Im/Namen des Regierungsrates s 

"S ' PifJ-Fiilfltfltl D*r StMtMOhiwibcri /, TT, 

-*my ^ äu«. 



Anhang III 

Mit dem Inkrafttreten des Bauklassenplanes mit zugehörigen Vorschriften wer 

den die nachstehenden Ueberbauungsordnungen ganz oder in erwähntem Umfang 

aufgehoben: 

- Alignementsplan und Sonderbauvorschriften Tiefenau vom 7. Juli 1954, Par¬ 

zelle Nr. 11/1756 (Reichenbachstrasse 87) 

- Bebauungsplan Ausser-Holligen vom 15. August/25. Oktober 1957, nicht 

realisierter Teil von Feld B inkl. dazugehörende Sonderbauvorschriften 

- Bebauungsplan Freiburgstrasse-Schlossstrasse-Weissensteinstrasse vom 8. 

Mai 1968, Feld D inkl. dazugehörende Sonderbauvorschriften 

- AIignementplan Schosshalde II vom 20. Dezember 1953 

- Zonenplan Oberes Murifeld vom 5. Dezember 1969, Zone Schiferliweg, Wit- 

tigkofen Ost und dazugehörende Zonenvorschriften 

- Baulinienplan und Sonderbauvorschriften Stadtbach-West, vom 20. Mai 1969, 

Teil Ost (Parzellen Nr. 11/193, 548, 2046) und Teil Nord (Parzellen Nr. 

11/244, 264, 265) 

- Sonderbauvorschriften zum Baulinienplan Tscharnergut vom 1. August 1960 i 

Bereich ausserhalb des Wirkungsbereiches des Bebauungsplanes 

- Sonderbauvorschriften zum Baulinienplan Schwabgut II vom 6. April 1965, i 

Bereich ausserhalb des Wirkungsbereiches des Bebauungsplanes 
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